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selbe nicht als Landtmann rorczuierc , sondern eo ipso alsobalden
auß dem Lonlorrio der LandtLeuth außgeschloffen werden.

^ Lliculu8 VI.

Non Anzahl der SIrrffmi da
am AnkläM befanden.

MM Ann aln Ankläger verbanden / mueß selbiger
MDM die Klag leZirime außführm / vnd ob zwar sonstenin Li-

vilibux bey dem LandtMarschattischenGericht ins gemain
Sechs Schrifstcn gelegt werden / so ist dochplaciöicrc , daß ain
krocek in disen Lriminalicn mit Vier Schrifftenzu absolvie¬
ren ; Ncmblichen die Klag pro Numero I . Die Verantwortung
pro N " : r . Der Schluß pro N " : z . Vnd derGegenschlußpro
N " : 4 . zulcgen z auch solches auffdieweiß / oder gcgcnwcisung vnd
InciöencStritt zuvcrstchen seyc ; Dergestalt / daß der lermin in
orclinario kroccüu von ainer Schrifft zur andern Vier ^ Lochen;
In weisungs Sachen Sechs Wochen vnd Drey Tag fcyn : vnnd
in solcher Zeit die Weisung volführt / wie auch die Erste Schrifft
eingcbracht / die vbrige Schrifftcn aber von Vier zu Vier Wochen
gewcchslet : Im fall nun ain / oder andere Parthey ihre Schrifsten
in disem Termin der Vier Wochen nicht einlegte / derselben noch
zum vbcrfluß Vierzchcn Tag / doch nicht auff ainmahl / sondern in
kürtzerem lermin , als Sechs : vnnd Drey Tagen außgethaillcr
gegeben : wofer alsdann hierüber nichts rinkommcn / der ? roces§ .
oder was von denen Partheycn einkommen / cxOKcio collacio-
nierrcr zur Erkanntnuß gegebenwerden solle.

In denen lnciöenrcn aber soll der Erste lermin nur Vier-
zehen : der ander nur Acht Tag / vnd wofern alsdann nichts ein-
kommcn / die LoIIacionicrun ^ ex Officio verwilligt seyn ! Dise
Ordnung ist vor disem also geschloffen / vnd im ? rorbocoII fürgc-
mercktworden.
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